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Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33/15 
entspricht den im rechtskräf-tigen Bebauungsplan Nr. 33/15 ausgewie-
senen Wohnbauflächen WA 2 und WA 3.

Die Planbereichsgrenzen sind dem abgedruckten Plan zu entnehmen. 
Das Plangebiet ist schraffiert dargestellt.

Der Aufstellungsbeschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 
15.12.2022 zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33/15 “Wohnge-
biet Klußer Damm” wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt 
gegeben.

Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. Grundzüge der Planung werden durch die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes nicht berührt.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB keine 
frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB stattfindet.                                                 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB 
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird.

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Bauamt, Abt. Planung

Amtliche Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Hansestadt Wismar

Betrifft: Bauleitplanung der Hansestadt Wismar
Betrifft: 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33/15 
 “Wohngebiet Klußer Damm”
Hier:  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Bekanntmachung der Jahresabschlüsse
der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Die Bekanntmachung der Jahresabschlüsse der Seniorenheime der 
Hansestadt Wismar für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 erfolgen 
auf der Internetseite: www.pflegeheim-wismar.de.

Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte liegen bei den Senioren-
heimen der Hansestadt Wismar, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, 23968 
Wismar in der Zeit vom 23.01.2023 bis 03.02.2023 zur Einsicht-
nahme aus.

Es wird um eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon:
03841 3278-0 gebeten.

Geplanter Kurs zum Erwerb 
des Fischereischeines auf Lebenszeit

Wer den Fischfang ausübt und das 14. Lebensjahr vollendet hat, muss 
einen auf seinen Namen lautenden Fischereischein mit sich führen. Eine 
Voraussetzung zum Erwerb eines Fischereischeins auf Lebenszeit ist das 
Ablegen einer Fischereischeinprüfung. 

Lehrgangszeiten:   
Samstag:  21.01.2023, 9.00 bis 16.30 Uhr
Sonntag:  22.01.2023, 9.00 bis 16.30 Uhr 
Lehrgangsort:        Filmbüro M-V, Bürgermeister-Haupt-Straße 51-53
Anmeldung über: Angelshop Staack, ABC-Straße 7, 
 Telefon: 03841 21 20 78
 www.bodden angeln.de unter Angelscheinlehrgang
 und auch Mobil: 0160 90929675

Prüfung 1/2023: Montag, 23.01.2023, 15.00 Uhr im Rathaus
Anmeldung: spätestens bis 16.01.2023 im BürgerServiceCenter

Prüfung 2/2023: Montag, 27.02.2023, 15.00 Uhr im Rathaus
Anmeldung: spätestens bis 20.02.2023 im BürgerServiceCenter    

 Sprechtag des Bürgerbeauftragten in Wismar 

Anmeldungen für den Termin am 8. Februar 2023 im Rathaus sind 
schon möglich.

Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Matthias 
Crone, wird am 8. Februar 2023 seinen nächsten Sprechtag in Wismar 
durchführen. Er wird sich vor Ort den Fragen der Bürger stellen und An-
regungen, Bitten und Beschwerden entgegennehmen. Um Wartezeiten 
zu vermeiden, bittet er um telefonische Anmeldung über sein Büro in 
Schwerin, Telefon: 0385 5252709. 
Der Sprechtag findet im Wismarer Rathaus statt.

Sitzung der Bürgerschaft fällt aus

Im Monat Januar 2023 findet 
keine Sitzung der Bürgerschaft statt.

Alle Informationen zur Bürgerschaft finden Sie unter: 
https://www.wismar.de/Rathaus-Politik/Bürgerschaft/
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Amtliche Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Hansestadt Wismar

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 86/22 wird wie folgt 
begrenzt:
im Norden: von der Kleingartenanlage Am Wallgarten 
  (Verein Im Wall e.V.)
im Nordosten: vom Schulgelände 
  des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums
im Südosten:  von der Kleingartenanlage Am Wallgarten 
  (Verein Im Wall e.V.)
im Südwesten: von der Kleingartenanlage Am Wallgarten 
  (Verein Im Wall e.V.)

Die Planbereichsgrenzen sind dem abgedruckten Plan zu entnehmen. Das 
Plangebiet ist schraffiert dargestellt.

Der Aufstellungsbeschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 
15.12.2022 zum Bebauungsplan Nr. 86/22 „Erweiterung Schulstandort 
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium“ wird hiermit gemäß § 13a Abs. 3  
Satz 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gegeben. 

Das Planungsziel besteht in der Erweiterung der Freifläche und der 
Gestaltung zusätzlicher Außenanlagen, d.h. insbesondere Sportanlagen, 
Aufenthaltsbereiche, Fahrradstellanlage sowie in Ergänzung zur benach-
barten Kleingartenanlage ein sogenanntes „grünes Klassenzimmer“ für 
das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bauleitplanverfahren zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB für Bebauungspläne der Innenentwicklung ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt werden soll. 
Wesentlicher Grund hierfür ist, dass das Planungsziel einer Maßnahme 
der Innenentwicklung entspricht und für das Vorhaben insgesamt nur 
eine geringe Fläche (ca. 6.000 m²) in Anspruch genommen wird. Eine 
Versiegelung findet sehr geringfügig statt. 

Es wird bekannt gegeben, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB keine frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB stattfindet.
Die Öffentlichkeit kann sich gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung in der Zeit vom 23.01.2023 bis einschließlich 30.01.2023 
während der Dienststunden Montag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Bauamt der Hansestadt Wismar, Abt. 
Planung, Kopenhagener Straße 1, 2. Obergeschoss unterrichten und zur 
Planung äußern.

Wismar, den 21.01.2023
Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Bauamt, Abt. Planung     

Betrifft: Bebauungsplan Nr. 86/22 „Erweiterung Schulstandort Gerhart-Hauptmann-Gymnasium“
Hier:  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) mit  
 gleichzeitiger frühzeitiger Unterrichtung/Äußerung gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB

Der Beschluss der Bürgerschaft für die Fortschreibung des Lärmaktions-
planes der Hansestadt Wismar Stufe 3 wird hiermit bekannt gegeben. 

Der Lärmaktionsplan sowie die dazugehörigen Lärmkartierungen können 
im Bauamt Abteilung Planung in der Kopenhagener Straße 1, 23966 Wis-
mar, und auf der Homepage der Hansestadt Wismar unter https://www.
wismar.de/Bürger/Bauen-Wohnen/Stadtplanung/Informelle-Planungen/ 
eingesehen werden. 

Amtliche Bekanntmachung

Bei Fragen kann sich gerne an die zuständige Mitarbeiterin 
(Frau Mammitzsch, Telefon: 03841-251 6027, 
E-Mail: KMammitzsch@wismar.de) gewendet werden.

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Bauamt, Abt. Planung

Betrifft:  Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Hansestadt Wismar Stufe 3
Hier:       Bekanntmachung des Beschlusses der Bürgerschaft




